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IX. 151

Kirchspiel :

(Pfarr-)
(Filial -) Ort :

Beilage VI.

schuldet :
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Kirchensteuer für das Jahr 18 . .
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Die angegebenen Steuerkapitalien und Steueranschläge , wie die bezeichnet Schuldigkeit
stimmen mit dem Einzugsregister überein , was mit dem Anfügen beurkundet wird , daß dem
Steuerpflichtigen die Einsicht des ihn betreffenden Inhalts des Einzugsregisters gestattet ist.Von der Schuldigkeit Ziffer 1 , 2 und 4 ist eine Hälfte sofort fällig und innerhalb21 Tagen , von dem Tag der Zustellung dieses Fordernngszettels an gerechnet , zu entrichtenzdie andere Hälfte wird auf 1 . August fällig . Die Kirchensteuer von den Kapitalrentensteuer¬
kapitalien wie auch alle Kirchensteuernachträge sind in ihrem ganzen Betrage sofort nach Auf¬
stellung der Einzngsregister fällig und innerhalb 21 Tagen nach erfolgter Anforderung zn bezahlen.

. , den . 18 . .

Der Kirchensteuererheber.




	[Seite]
	[Seite]

